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1 Gegenstand

Die Allgemeinen und technischen Regelungen (AtR) regeln den Anschluss der elektrischen
Anlagen des Anschlussnehmers an das Stromverteilungsnetz (Netz) des Netzbetreibers sowie
die Nutzung dieses Anschlusses durch den Anschlussnutzer. Soweit im Folgenden von „Kunde“
die Rede ist, ist sowohl der Anschlussnehmer als auch der Anschlussnutzer gemeint.

2 Netzanschluss und Leistungsbereitstellung

2.1 Die am Netzanschluss in Anspruch genommene Netzanschlussleistung in kW als ¼-h-Leis-
tungsmittelwert darf höchstens gleich dem Wert der Netzanschlussleistung gemäß Netzan-
schlussvertrag sein.

2.2 Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, mehr als die vertraglich vereinbarte Netzanschlussleis-
tung zur Verfügung zu stellen. Bei einer Überschreitung der Netzanschlussleistung gemäß Zif-
fer 2.1 ist der Netzbetreiber berechtigt, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wenn der be-
stimmungsgemäße Betrieb des Netzes ansonsten gefährdet sein sollte. Soweit möglich, wird
der Netzbetreiber die Unterbrechung vorher ankündigen. Die Bereitstellung von Netzleistung
die über die im Netzanschlussvertrag vereinbarte hinausgeht, bedarf besonderer Vereinba-
rung.

2.3 Überschreitet der höchste im Abrechnungsjahr gemessene ¼-h-Mittelwert der Wirkleistung
den Wert der vertraglichen Netzanschlussleistung der Entnahme, so wird die die Netzan-
schlussleistung überschreitende Leistung dem Anschlussnutzer mit 50 % des zur Netzentgelt-
berechnung herangezogenen Leistungspreises zusätzlich in Rechnung gestellt.

2.4 Sofern Netzkomponenten die im Eigentum des Netzbetreibers stehen individuell im Sinne der
StromNEV § 19.3 genutzt werden, werden diese individuellen Netzkomponenten im Zuge der
Netznutzung für die Entnahme in Rechnung gestellt.

3 Technik und Betrieb

3.1 Der Anschluss des Anschlussnehmers an das Netz und die an das Netz angeschlossenen
und mit elektrischer Energie zu versorgenden Einrichtungen des Anschlussnehmers müssen
den jeweiligen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und den jeweils anerkannten
Regeln der Technik (IEC-, EN- und VDE Bestimmungen, DIN-Normen, Unfallverhütungsvor-
schriften, etc.) sowie den von dem Netzbetreiber vorgegebenen Technischen Anschlussbe-
dingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB) in der jeweils gültigen Fas-
sung entsprechen. Auf Einzelnachfrage des Anschlussnehmers wird der Netzbetreiber seine
jeweils aktuellen Technischen Mindestanforderungen für den Anschluss an das Netz dem An-
schlussnehmer in Textform mitteilen.

3.2 Jeder Vertragspartner erstellt, unterhält und erneuert auf seine Kosten die in seinem Eigen-
tum stehenden Anlagen, Einrichtungen und Gegenstände auf eigene Gefahr und verpflichtet
sich, die Arbeiten so auszuführen, dass sich keine störenden Rückwirkungen auf die Anlagen
des anderen Vertragspartners und keine Beschädigungen derselben ergeben. Jeder Ver-
tragspartner wird vor Beginn solcher Arbeiten diese dem anderen Vertragspartner so früh wie
möglich mitteilen, damit eine Änderung oder Sicherung der Anlagen ohne wesentliche Beein-
trächtigung der Versorgung durchgeführt werden kann.

Eine Erhöhung der Kurzschlussfestigkeit oder eine Änderung der Lieferspannung werden ge-
meinsam mit dem Netzbetreiber unter Beachtung der Entwicklung der örtlichen Netzverhält-
nisse festgelegt. Der Anschlussnehmer trägt die Kosten der dadurch notwendig werdenden
Änderungen bzgl. der in seinem Eigentum befindlichen Anlagen.

3.3 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrischen Anlagen des Anschlussnehmers am Netzan-
schluss auf ihren vorschriftsmäßigen Zustand hin zu prüfen.
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Durch eine Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der elektrischen Anlagen sowie
durch deren Anschluss an das Netz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Män-
gelfreiheit der Anlagen.

3.4 Der Anschlussnutzer wird den Betrieb seiner elektrischen Anlagen so führen, dass

a. dadurch keine nachteiligen Rückwirkungen auf den ordnungsgemäßen Netzbetrieb eintre-
ten können. Dies gilt auch für Wiedereinschaltvorgänge nach einer Unterbrechung der An-
schlussnutzung.

b. ein Verschiebungsfaktor (cos j) zwischen 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv eingehalten wird.
Der Anschlussnutzer wird gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zur Ein-
haltung des vorgenannten Leistungsfaktors auf seine Kosten eine, seinen tatsächlichen
Belastungsverhältnissen angepasste, ausreichende Kompensation durchführen.

c. der Betrieb der Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers nicht beein-
trächtigt wird. Er wird in Abstimmung mit ihm auf seine Kosten geeignete Tonfrequenzsper-
ren einbauen, soweit dies erforderlich ist.

3.5 Der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung (einschl. Notstromaggregate gemäß VDEW-
Richtlinie „Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen“) an einem Netzanschluss erfolgt in
Abstimmung mit dem Netzbetreiber. Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der von
ihm festgelegten Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen.

3.6 Eine Kopplung von Netzteilen des Netzes des Netzbetreibers über Anlagen/Leitungen des
Anschlussnehmers ist nur nach vorheriger Zustimmung seitens des Netzbetreibers zulässig.

3.7 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber auf Verlangen unverzüglich die Infor-
mationen bereitzustellen, die notwendig sind, damit das Netz sicher und zuverlässig betrie-
ben, gewartet und ausgebaut werden kann.

3.8 Weitere Einzelheiten bzgl. der Zusammenarbeit auf technischem Gebiet, wie z.B. Schaltbe-
trieb, Betreuung und Instandhaltung der Anlagen, Einstellung und Betrieb der Schutzsysteme
sowie Festlegung der Kommunikationswege und Benennung der Ansprechpartner werden –
soweit erforderlich – in einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern gere-
gelt.

3.9 Die Vertragspartner verpflichten sich, jederzeit die nach den Umständen gebotene Sorgfalt
anzuwenden, um Gefährdungen voneinander fernzuhalten und auf die Interessen des ande-
ren Vertragspartners Rücksicht zu nehmen.

4 Grundstücksbenutzung und Zutrittsrecht

4.1 Der Kunde gestattet dem Netzbetreiber die Installation seiner erforderlichen Betriebsmittel.
Zur Einführung der Anschlussleitungen in die Anlage des Kunden und – soweit erforderlich –
zur Installation weiterer Betriebsmittel stellt der Kunde dem Netzbetreiber auf seinem Grund-
stück geeignete Flächen und / oder Räume, ggf. im Rahmen einer beschränkt persönlichen
Dienstbarkeit, unentgeltlich zur Verfügung. Soweit von der Installation der erforderlichen Be-
triebsmittel das Eigentum Dritter betroffen ist, weist der Kunde vor der Installation deren Zu-
stimmung nach. Der Nachweis ist in Textform an den Netzbetreiber zu richten.

4.2 Der Kunde gestattet im Bedarfsfall dem Netzbetreiber die unentgeltliche Mitbenutzung der An-
schlussstelle zur Weiterführung seiner Leitungen und zur Aufstellung der zugehörigen Einrich-
tungen, soweit es die räumlichen Verhältnisse zulassen. Die geplanten Maßnahmen werden
mit dem Kunden abstimmt. Etwaige Rechte Dritter bleiben hiervon unberührt.

4.3 Der Kunde gewährt dem Netzbetreiber den jederzeitigen Zutritt zu den in Anspruch genom-
menen Flächen und / oder Räumen auf seinem Grundstück, soweit dies für die Prüfung der
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technischen Einrichtungen des Kunden und des Netzbetreibers sowie zur Wahrnehmung
sonstiger vertraglicher Rechte und Pflichten, insbesondere zur Ablesung, erforderlich ist.

Wird auf Wunsch des Kunden an Stelle der üblichen Tandemschließanlage eine andere Zu-
gangsmöglichkeit (z.B. durch Deponierung eines Schlüssels in einem von außen zugänglichen
Schlüsselkasten) vorgehalten, haftet der Netzbetreiber nicht für daraus resultierende Risiken.

4.4 Der Zutritt zur Anschlussstelle ist auch den Beauftragten des Kunden sowie den Beauftragten
des Netzbetreibers auf jeweils eigene Verantwortung der Beauftragten jederzeit gestattet.
Jede Störung oder auf eine Störung hinweisende Unregelmäßigkeit wird unverzüglich den
beiderseits zuständigen Stellen mitgeteilt.

4.5 Falls der Anschlussnutzer nicht Grundstückseigentümer ist, wird er rechtzeitig vor Abschluss
des Anschlussnutzungsvertrages dem Netzbetreiber die schriftliche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers zur Benutzung des Grundstücks im Sinne der Ziffern 4.1 bis 4.4 beibrin-
gen.

5 Messeinrichtungen

Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von §§ 5 und 6 Messstellenbetriebsgesetz
(MsbG) i. V. m. § 14 Messstellenbetriebsgesetz getroffen worden ist, gelten die nachfolgenden
Ziffern 5.1 bis 5.6. Unabhängig davon, wer Messstellenbetreiber ist, finden Ziffer 5.7 und 5.8 in
jedem Fall Anwendung.

5.1 Der Netzbetreiber ist der grundzuständige Messstellenbetreiber (gMSB) für alle Messstellen
solange und soweit kein Dritter nach §§ 5 und 6 Messstellenbetriebsgesetz durchführt. Er ist
für die Erfassung der vom jeweiligen Kunden entnommenen elektrischen Energie verantwort-
lich. Er wird die Aufgaben des Messstellenbetriebs und der Messung nach Vorgaben des
Messstellenbetriebsgesetzes erfüllen.

5.2 Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung von Mess- und Steuerein-
richtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er wird den Verlust sowie Beschädigun-
gen oder Störungen dieser Einrichtungen dem Netzbetreiber unverzüglich mitteilen.

5.3 Bei Lastgangkunden erfolgt die Übermittlung der Messdaten über Zählerfernauslesung in der
Regel täglich. Der Netzbetreiber kann Kontrollablesungen vornehmen. Die Einzelheiten der
Ablesung richten sich im Übrigen nach den Bestimmungen des zwischen Netzbetreiber und
dem Kunden jeweils abgeschlossenen Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- bzw. Netznut-
zungsvertrages.

Für die Fernauslesung installiert der Netzbetreiber standardmäßig Geräte, die eine Funküber-
tragung der Messdaten ermöglichen. Sollte in Ausnahmefällen die Einrichtung einer solchen
Funkübertragung nicht möglich sein (kein ausreichender Funkempfang, keine Möglichkeit
zum Anbringen einer Antenne usw.) so ist für die Fernauslesung beim Kunden ein hierfür ge-
eigneter Telekommunikationsanschluss ohne zeitliche Beschränkung sowie ein 230 V-An-
schluss zur Verfügung zu stellen. Der Kunde kann sich bereits bei der Anmeldung alternativ
zur Funkübertragung auch für die Fernauslesung über einen hierfür geeigneten Telekommuni-
kationsanschluss entscheiden. Die Nutzung des Anschlusses ist für den Netzbetreiber kosten-
los.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Messeinrichtung durch einen Beauftragten vor Ort ausle-
sen zu lassen, wenn weder eine Funkübertragung betrieben werden kann noch ein Telekom-
munikationsanschluss zur Verfügung steht. Diese Art der Ablesung ist entgeltlich und wird im
Zuge der Netznutzung in Rechnung gestellt.

5.4 Für Kunden, die nach Lastprofilverfahren beliefert werden, werden die Messeinrichtungen
vom Beauftragten des Netzbetreibers oder auf Verlangen des Netzbetreibers vom Kunden
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selbst in möglichst gleichen Zeitabständen, die 12 Monate nicht wesentlich überschreiten dür-
fen, nach einem vom Netzbetreiber festzulegenden Turnus abgelesen.

Außerhalb der turnusmäßigen Ablesung, insbesondere bei einem Lieferantenwechsel, bei ei-
nem Umzug des Kunden, bei Beendigung des Rahmenvertrags oder bei einer wesentlichen
Änderung des Bedarfs, kann der Netzbetreiber Zwischenablesungen veranlassen, den Ver-
brauch im Wege der rechnerischen Abgrenzung ermitteln oder diesen auf der Grundlage der
letzten Ablesung schätzen. Hierbei sind die tatsächlichen Verhältnisse angemessen zu be-
rücksichtigen.

5.5 Neben dem Netzentgelt wird vom Netzbetreiber in seiner Funktion als gMSB für jede Entnah-
mestelle ein Entgelt für den Messstellenbetrieb in Rechnung gestellt. Beauftragt der Lieferant
den Netzbetreiber mit einer zusätzlichen Ablesung, ist diese entgeltlich.

5.6 Der Kunde kann zusätzlich eigene Mess- und Steuereinrichtungen auf eigene Kosten ein-
bauen lassen. Die Messdaten dieser Einrichtungen werden nicht zur Abrechnung herangezo-
gen, soweit sie nicht für die Ersatzwertbildung im Fehlerfall nach Ziffer 5.8 benötigt werden.

5.7 Sofern die Spannungsebene des Netzanschlusses von der Spannungsebene der Messung
abweicht, werden die Messwerte des Zählers über den Verlustfaktor auf die Spannungsebene
des Netzanschlusses umgerechnet. Der Verlustfaktor berücksichtigt insbesondere die Ver-
luste des Transformators und wird in der Regel individuell ermittelt. Die Ergebnisse werden
einem virtuellen Zählpunkt zugeordnet und sind Basis für die Netznutzungsabrechnung und
Energiemengenbilanzierung. Die gemessenen Messwerte (Primärwerte) werden dem Netz-
nutzer auf Anforderung übermittelt.

5.8 Ergibt eine Überprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergren-
zen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zu
viel oder zu wenig berechnete Betrag im Rahmen der Netznutzung zu erstatten oder nachzu-
entrichten.

Ist die Größe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines Lastprofilkunden nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der für die Entnah-
mestelle nach dem MsbG zuständige Messstellenbetreiber den Verbrauch für die Zeit seit der
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen
Verbrauchs durch Schätzung. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksich-
tigen.

Ist die Größe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines Lastgangkunden mit registrierender
Lastgangzählung nicht einwandfrei festzustellen, oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht
an, so erfolgt die Ermittlung von Ersatzwerten für fehlende oder unplausible Werte entspre-
chend der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4400 (Metering Code). Ansprüche nach Satz 1
sind auf den der Feststellung des Fehlers vorausgehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. In
diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

6 Störungen und Unterbrechungen der Anschlussnutzung

6.1 Soweit der Netzbetreiber durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung
ihm nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Abnahme der
Energie des Lieferanten oder an der Abgabe der Energie an den Anschlussnutzer des Liefe-
ranten oder an der Aufnahme der eingespeisten Energie gehindert ist, ruhen die Verpflichtun-
gen der Vertragspartner aus diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind. Glei-
ches gilt im Falle von Störungsbeseitigungen, Wartungs-, Instandhaltungs- oder sonstigen be-
triebsnotwendigen Arbeiten.



Anlage 1: Allgemeine und technische
Regelungen (AtR)
zum Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag
LEW Verteilnetz GmbH
– Stand Oktober 2016 –  Seite 5

6.2 Der Netzbetreiber unterrichtet den Anschlussnutzer rechtzeitig vor einer beabsichtigten Unter-
brechung der Anschlussnutzung in geeigneter Weise. Bei kurzen Unterbrechungen werden
nur die unterrichtet, die zur Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr
angewiesen sind und diese dem Netzbetreiber unter Angabe von Gründen in Textform mitge-
teilt haben. Der Anschlussnutzer der auf eine ununterbrochene Stromversorgung angewiesen
ist, hat selbst Abhilfemaßnahmen vorzunehmen (z.B. USV-Anlagen).

Eine Unterrichtung kann ausnahmsweise unterbleiben, wenn dies nicht rechtzeitig möglich ist
und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder die Unterrichtung die Beseitigung der
Unterbrechung verzögern würde. Der Netzbetreiber unternimmt alle zumutbaren Anstrengun-
gen, die Störung unverzüglich zu beheben.

6.3 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anschlussnutzung sowie die damit verbundenen Dienst-
leistungen fristlos einzustellen und den Anschluss vom Netz zu trennen, wenn die Einstellung
erforderlich ist, um

a. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem
Wert abzuwenden,

b. den Gebrauch elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern,

c. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnutzer oder störende Rückflüsse auf
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

Die Einstellung ist auch zulässig, wenn die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsver-
sorgungssystems gefährdet oder gestört ist und die Einstellung zur Beseitigung der Gefahr er-
forderlich ist.

6.4 Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die An-
schlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber hierzu
vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die Unter-
brechung gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von sämt-
lichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung
ergeben können; dabei hat der Lieferant auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschluss-
nutzer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbre-
chung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

6.5 Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung un-
verzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der
Kunde oder im Falle der Ziffer 6.4 der Lieferant die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können für struk-
turell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden.

7 Sonstiges

Der Netzbetreiber kann die vorliegenden AtR ändern, insbesondere wenn dadurch eine An-
passung an die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik erfolgt.


